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Früher in den Ruhestand
Clevere Vorsorge- und Vermögensplanung 
für eine aktive und sorgenfreie Rente

Für Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ist im Ruhestand die Rente der 
Rentenversicherung oft geringer als das Einkommen während ihres Erwerbslebens. 
Das Rentenniveau, also das Verhältnis der Standardrente zum durchschnittlichen 
Bruttoeinkommen, liegt aktuell bei etwa 48 Prozent. Dies bedeutet, dass ein 
durchschnittlicher Rentner nur knapp die Hälfte seines letzten Bruttogehalts als 
gesetzliche Rente erhält. Die Differenz ist die so genannte Rentenlücke.

Die gesetzliche Altersrente aus der Rentenversicherung allein reicht oft nicht für 
einen sorgenfreien Ruhestand. Viele Menschen zögern jedoch, sich frühzeitig mit 
ihrer Altersvorsorge und der Rente auseinanderzusetzen. Erfahren Sie in diesem 
Ratgeber, wie Sie Ihre Altersvorsorge optimal planen können. Wir helfen Ihnen 
dabei, finanzielle Lücken zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. 
Wichtige Vorsorgemaßnahmen wie die rechtzeitige Nachlassplanung und die 
vorausschauende Erstellung von Vollmachten werden dabei ebenfalls thematisiert. 
Mit einer frühzeitigen Planung sichern Sie sich finanzielle Unabhängigkeit im Alter. 
Starten Sie jetzt – es ist nie zu spät, Ihren Ruhestand sorgenfrei zu gestalten!

In diesem Ratgeber erhalten Sie Antworten auf unter anderem folgende Fragen:

•  Welche Anlageformen sind ideal, um Ihre Altersvorsorge aufzubauen?

•  Wie hoch ist Ihr tatsächlicher Finanzbedarf im Ruhestand?

•  Wann können Sie beruhigt in den Ruhestand starten?

•  In welchem Umfang müssen Sie Ihr Kapital aufbrauchen?

•  Soll Ihre Auszahlung als lebenslange Rente oder in flexiblen Teilbeträgen erfolgen?

•  Wie können Sie Ihre Steuerbelastung im Ruhestand minimieren?

•  Wie schützen Sie Ihre Auszahlungen vor der Inflation, damit sie langfristig 
ausreichen?

•  Haben Sie für mögliche Pflegekosten vorgesorgt?

•  Welche teuren oder unnötigen Versicherungen können Sie im Alter kündigen?

•  Wie gestalten Sie Ihr Zuhause altersgerecht und welche Anpassungen sind 
sinnvoll?
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Vorwort

Menschen ab 65 Jahren werden in der Regel zur Gruppe der älteren 
Generation oder Senioren gezählt. Die meisten von ihnen befinden 
sich bereits im Ruhestand und beziehen Rente oder Pension. Auf-
grund ihrer oft stabilen finanziellen Lage wird diese Zielgruppe von 
der Wirtschaft auch als »Best Ager« bezeichnet und gezielt umwor-
ben. Doch die Annahme, dass Senioren sich angesichts ihrer Alters-
bezüge keine Gedanken mehr über ihre Finanzen machen müssten, 
ist trügerisch. Stark steigende Lebenshaltungskosten, insbesondere 
für Lebensmittel, Energie und Heizung, können den vermeintlich 
sorgenfreien Ruhestand gefährden.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand haben Senioren jedoch mehr Zeit, 
sich intensiv mit ihren finanziellen Angelegenheiten zu beschäftigen. 
Dabei stehen Sicherheit und Verlässlichkeit im Vordergrund. Schick-
salsschläge wie schwere Krankheiten, Pflegebedürftigkeit oder der 
Verlust des Partners können schnell auch finanzielle Probleme nach 
sich ziehen, weshalb eine gute Planung unerlässlich ist.

Im vorliegenden Ratgeber werden sieben Bereiche rund um die Fi-
nanzen von Senioren bzw. Ruheständlern eingehend beleuchtet. Der 
Ratgeber richtet sich auch an Personen, die beispielsweise schon mit 
63 Jahren oder noch früher in den Ruhestand gegangen sind. Zwar 
zählen sie im engeren Sinne nicht zu den Senioren. Jedoch wird sich 
ihr Ziel, den vorzeitigen Ruhestand finanziell zu sichern, nicht von 
den 65 Jahre und älteren Senioren unterscheiden.

Die finanzielle Sicherheit im Alter gelingt Ihnen umso besser, je ge-
nauer die Versorgungsplanung erfolgt und je sicherer der indivi-
duell ermittelte Versorgungsbedarf durch Alterseinkünfte gedeckt 
wird. Am Anfang und damit gleich im ersten Kapitel des Buches 
steht eine Bestandsaufnahme der Einnahmen und Ausgaben – ein 
Kassensturz ist essenziell für eine solide Haushaltsplanung. Ziel ist 
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es, mit dem Alterseinkommen auszukommen. Ergänzend wird emp-
fohlen, regelmäßig eine Vermögensbilanz zu erstellen, um Schulden 
und Vermögen im Blick zu behalten. Sachwertanlagen wie Gold, 
Aktien oder Immobilien bieten attraktive Möglichkeiten zur Vermö-
genssicherung.

Im zweiten Kapitel geht es um das Wohnen im Alter. Das Wohnen 
spielt eine zentrale Rolle für die finanzielle Sicherheit. Ob im Eigen-
heim, betreuten Wohnen oder einer Seniorenresidenz – die Wohn-
form sollte gut durchdacht sein. Wer sein Eigenheim nutzen möchte, 
um Kapital freizusetzen, ohne auszuziehen, hat heute verschiedene 
Optionen. Diese sollten jedoch sorgfältig geprüft werden.

Wer über Vermögen im Alter verfügt, kann bei zusätzlichem Geld-
bedarf über Banken oder Bausparkassen einen Auszahlplan für ei-
nen bestimmten Zeitraum vereinbaren. Bei Investmentfonds und 
Exchange Traded Funds (ETFs) sorgt ein Entnahmeplan mit Kapi-
talerhalt oder Kapitalverzehr für regelmäßig zufließende Gelder.

Im dritten Kapitel stehen daher Sachwertanlagen wie Aktien und 
Aktienfonds inklusive ETFs sowie Gold im Vordergrund. Mit der 
Direktanlage in vermietete Immobilien und mit Anteilen an Immo-
bilienfonds lassen sich zudem relativ stabile Mieterträge und Aus-
schüttungen erzielen.

Darlehen benötigen die wenigsten Senioren. Günstige KfW-Mittel 
helfen aber beim altersgerechten Umbau des Eigenheims, wie im 
vierten Kapitel erläutert wird. Auch tilgungsfreie Festdarlehen von 
Banken oder Versicherern können dazu beitragen, eine finanzielle 
Durststrecke zu überwinden.

Im fünften Kapitel werden Versicherungen unter die Lupe genom-
men, die Senioren haben müssen oder noch zusätzlich abschließen 
sollten, wie zum Beispiel eine Elementarschadenversicherung als 
Zusatzpolice zur Wohngebäude- und Hausratversicherung. Ande-
rerseits sind einige andere Versicherungen entbehrlich oder sogar 
komplett überflüssig. Eine Prüfung aller von Ihnen abgeschlossenen 
Policen mit Angebotsvergleichen kann Geld sparen.
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Rund 25 % der Senioren müssen Steuern zahlen. Daher geht es im 
sechsten Kapitel darum, mit geeigneten Konzepten Einkommen-
steuer zu sparen. Da dies bei den Renten und Pensionen nur selten 
möglich ist, rücken die steuerlich abzugsfähigen Sonderausgaben 
in den Vordergrund. Dazu zählt beispielsweise die Vorauszahlung 
von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung für privat oder 
freiwillig gesetzlich versicherte Ruheständler. Schenkung- und 
Erbschaftsteuer lässt sich ebenfalls durch eine geschickt vorwegge-
nommene Erbfolge sparen, zu der außer dem Nießbrauch auch die 
kaum bekannte ehebedingte Zuwendung des Eigenheims oder eines 
Miteigen tumsanteils an den Ehepartner gehört.

Der mit der Versorgungsplanung im ersten Kapitel begonnene Kreis 
schließt sich im siebten und letzten Kapitel mit der Nachlasspla-
nung. Der rechtzeitige Abschluss von Testament oder Erbvertrag ist 
allemal besser, als sich ganz auf die gesetzliche Erbfolge zu verlassen. 
Mit der vorweggenommenen Erbfolge über Schenkungen und vorher 
festgelegten Vermächtnissen im Erbfall lassen sich die gewünschten 
Ziele des künftigen Erblassers am besten erreichen. Sie dienen auch 
dazu, dass Pflichtteilsansprüche von Abkömmlingen erst gar nicht 
geltend gemacht werden. Schon in Goethes Faust heißt es mit Blick 
auf die Erben: »Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um 
es zu besitzen.« Und für Senioren als künftige Erblasser sollte das 
Motto gelten: »Was du auch tust, tue es klug und bedenke das Ende.«

Abschiede sind nie leicht, doch sie eröffnen neue Möglichkeiten und 
Wege. Mit diesem Ratgeber möchte ich Ihnen nicht nur praktische 
Tipps an die Hand geben, sondern auch Mut machen, die Herausfor-
derungen des Ruhestands aktiv anzugehen. Denken Sie daran: Jede 
Veränderung birgt die Chance auf einen Neubeginn.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Gelassenheit für 
Ihre finanzielle Zukunft – und vor allem einen erfüllten Ruhestand.

Werner Siepe
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1 Die Vermögens- und Versorgungs-
planung

Die finanzielle Versorgung im Alter richtig zu planen, ist nicht nur 
möglich, sondern auch dringend notwendig, um den Lebensstan-
dard im Ruhestand zu sichern. Trotz der Unsicherheiten der Zu-
kunft bietet eine strukturierte Altersvorsorge Orientierung und 
Sicherheit. Hierbei gilt: Altersvorsorge bedeutet, während des Be-
rufslebens Geld zu sparen und anzulegen. Altersversorgung ist das 
Ergebnis dieses Prozesses – die finanzielle Sicherheit im Ruhestand.

Die Haushaltsplanung, die sich vor allem auf den Versorgungs-
bedarf und die zu erwartenden Alterseinkünfte konzentriert, sollte 
durch eine umfassende Vermögensplanung ergänzt werden. Dabei 
ist es wichtig, regelmäßig – sei es jährlich, vierteljährlich oder so-
gar monatlich – eine private Bilanz zu erstellen, um einen Überblick 
über das vorhandene Vermögen und etwaige verbleibende Schulden 
zu erhalten.

Die Versorgungsplanung ist somit ein ganzheitlicher Vorgang, mit 
dem Sie die eigenen Finanzen im Alter so gut wie möglich in den 
Griff bekommen. Sie geht deutlich über die Frage, wie Sie Versor-
gungslücken im Alter schließen sollten, hinaus. Für alle Arten der 
Versorgungsplanung empfiehlt es sich, zwecks besserer Übersicht 
mit Excel-Tabellen zu arbeiten.

 ! Eine finanziell abgesicherte Altersversorgung ist durch sorgfäl-
tige Planung erreichbar. Auch wenn Kritiker darauf hinweisen, 
dass Planung lediglich den Zufall durch potenzielle Irrtümer 
ersetzt, bleibt sie dennoch die bessere Alternative. Denn Irrtü-
mer können erkannt und korrigiert werden – der Zufall hingegen 
entzieht sich jeglicher Kontrolle.
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| Die Vermögens- und Versorgungs planung1

1.1 Budget und Haushaltsplanung
Im Ruhestand verändert sich das Haushaltsbudget grundlegend im 
Vergleich zur aktiven Berufsphase. Auf der Einnahmenseite stehen 
vor allem Renten und Pensionen, die in der Regel deutlich niedriger 
ausfallen als die vorherigen Gehälter. Gleichzeitig entfallen jedoch 
bestimmte Kosten, wie etwa die Ausgaben für den Arbeitsweg oder 
Beiträge zur Altersvorsorge. Dennoch übersteigen die Einkommens-
verluste in den meisten Fällen die Einsparungen bei den Ausgaben.

1.1.1 Deckung des Versorgungsbedarfs im Alter

Der Versorgungsbedarf im Alter für Konsumausgaben (Wohnkos-
ten und übrige Lebenshaltungskosten) hängt insbesondere

 � vom angestrebten Lebensstandard und

 � der Anzahl der Haushaltsmitglieder ab.

Das Motto »Mit dem Einkommen auskommen« gilt auch für Ruhe-
ständler, die im Alter zudem ihren bisher erreichten Lebensstandard 
so gut wie möglich sichern wollen.

 ! Der finanzielle Bedarf umfasst das Geld, das Ruheständler zur 
Sicherung ihres laufenden Lebensunterhalts und zur Erfüllung 
zusätzlicher Wünsche (z.B. Reisen oder intensive Hobbys) be-
nötigen. Da Ausgaben für bestimmte Versicherungen (z.B. Be-
rufsunfähigkeits-, Kapitallebens-, private Rentenversicherung) 
und Fahrten zum Arbeitsplatz im Ruhestand wegfallen, sinkt der 
Versorgungsbedarf im Vergleich zur aktiven Berufsphase.

Selbstnutzer von Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung ge-
nießen nach völliger Entschuldung ihr miet- und schuldenfreies 
Eigenheim. Erwachsene Kinder sind aus dem Haus und müssen in 
aller Regel nicht mehr finanziell unterstützt werden.
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Aus den genannten Gründen liegt der Versorgungsbedarf im Alter 
mehr oder weniger deutlich unter dem finanziellen Bedarf in der 
Berufsphase.

 ! Als grobe Faustformel für den Versorgungsbedarf im Alter kann 
die 80-Prozent-Regel gelten, wonach die Netto-Alterseinkünfte 
mindestens 80 % des letzten Nettoeinkommens bei Erwerbs-
tätigkeit und gleichzeitig mindestens 1.500,– € für alleinste-
hende bzw. 2.500,– € für verheiratete Ruheständler ausmachen 
sollten.

Eine exakte Erfassung der Nettoeinnahmen im Alter, die zur Be-
streitung der laufenden Kosten erforderlich sind, ist meist nur mit 
Mühe möglich. Daher verwendet man häufig die erwähnte Faustfor-
mel, um den geschätzten Versorgungsbedarf im Alter zu ermitteln, 
und orientiert sich dabei am zuletzt bezogenen Nettogehalt.

 ! Es ist nicht sinnvoll, einen sehr hohen Versorgungsbedarf von 
100 % und mehr des früheren Nettogehalts anzunehmen, da im 
Ruhestand tatsächlich berufsbedingte Kosten oder bestimmte 
Versicherungsbeiträge wegfallen und Eigenheimbesitzer, deren 
eigene vier Wände im Ruhestandsalter endlich schuldenfrei 
sind, zusätzlich Zins- und Tilgungsbeiträge für die nun ausge-
laufenen Hypothekendarlehen einsparen. Ein Versorgungsbe-
darf in Höhe von 100 % oder mehr des letzten Nettogehalts 
würde auf dem Papier zu künstlich hohen Rentenlücken führen. 
Umgekehrt wird bei einem angenommenen Versorgungsbedarf 
von nur 60 % des Nettogehalts eine zu geringe Rentenlücke 
ausgewiesen. Mittelwerte von rund 80 % des Nettogehalts eig-
nen sich daher besser zur Schätzung des finanziellen Bedarfs 
im Alter.

Vor allem geht es darum, eine Versorgungslücke zu vermeiden. 
Unter Versorgungslücke (auch »Rentenlücke« genannt) versteht 
man die Lücke, bei der die Alterseinkünfte unter dem Versor-
gungsbedarf liegen und somit ein Defizit entsteht. Sofern man den 
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Versorgungsbedarf mit 80 % des letzten Nettoeinkommens ansetzt, 
aber nur Netto-Alterseinkünfte von 60 % besitzt, macht die Lücke 
20 % des letzten Nettoeinkommens aus.

 ! Liegen die Netto-Alterseinkünfte aber bei 90 % oder gar 100 % 
des letzten Nettoeinkommens und damit über dem Versor-
gungsbedarf, entsteht ein Überschuss. Dieser Überschuss kann 
dann als willkommene finanzielle Reserve angesehen werden. 
Sofern außerplanmäßige Ausgaben anfallen, können sie mit-
hilfe dieser Reserve ausgeglichen werden. Das Altersvermögen 
müsste dann nicht angetastet werden. Es kann für zusätzlichen 
Konsum verwendet, an Ehegatten oder Kinder verschenkt bzw. 
vererbt, in Stiftungen investiert oder für andere gute Zwecke 
verwendet werden.

1.1.2 Geringer, mittlerer und hoher Versorgungsbedarf

Jeder jetzige oder künftige Ruheständler sollte von einem Versor-
gungsbedarf ausgehen, der deutlich über dem Mindestbedarf von 
beispielsweise 1.500,– € für Alleinstehende oder 2.500,– € für Paare 
liegt. In der folgenden Tabelle wird ein mittlerer Versorgungsbedarf 
von 2.500,– € für Alleinstehende und 3.500,– € für Paare angenom-
men. Dieser Versorgungsbedarf sollte zumindest ausreichen, um 
den Lebensunterhalt zu decken.

Ein hoher Versorgungsbedarf von 3.500,– € für Alleinstehende bzw. 
4.500,– € für Paare liegt noch einmal 1.000,– € über dem mittleren 
Versorgungsbedarf. Selbstverständlich sind dem Versorgungsbedarf 
nach oben keine Grenzen gesetzt. Wer auch im Ruhestand über 
hohe Alterseinkommen verfügt, kann sich auch höhere Konsumaus-
gaben und damit einen anspruchsvolleren Lebensstandard leisten.
Monatlicher Versorgungsbedarf im Alter

gering mittel hoch

Alleinstehende 1.500,– € 2.500,– € 3.500,– €

Paare 2.500,– € 3.500,– € 4.500,– €
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1.1.3 Durchschnittliche Konsumausgaben laut 
Statistik

Private Haushalte gaben im Jahr 2022 laut Statistischem Bundes-
amt durchschnittlich 2.846,– € im Monat für Konsum aus. Davon 
entfielen 1.025,– € oder 36 % auf Wohnen (inkl. Kosten für Energie 
und Instandhaltung). Nur 417,–  € oder 15  % machten die Kosten 
für Ernährung aus. Bei 347,– € oder 12 % lag der Anteil der Kosten 
für Verkehr (eigenes Fahrzeug und Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel).

Die restlichen 1.097,– € oder 37 % der Konsumausgaben beziehen 
sich auf

 � Freizeit/Unterhaltung/Kultur (245,– €),
 � Gastronomie/Beherbergung (177,– €),
 � Innenausstattung/Haushaltsgeräte (170,– €),
 � Kommunikation (122,– €),
 � Gesundheit (110,– €),
 � Kleidung/Schuhe (103,– €)
 � und Sonstiges (170,– €).

Zu den Konsumausgaben kamen noch rund 500,– € für Versiche-
rungsbeiträge (ohne Kranken- und Pflegeversicherung) und Kre-
ditzinsen hinzu, sodass die Gesamtausgaben bei rund 3.350,– € in 
2022 lagen. Im Jahr 2025 könnten die durchschnittlichen Konsum-
ausgaben für private Haushalte auf 3.200,– € steigen und einschließ-
lich der Versicherungsbeiträge sogar auf 3.700,– €.

Der Versorgungsbedarf für einen 2-Personen-Haushalt im Al-
ter dürfte geringere Kosten für Verkehr, Versicherungsbeiträge und 
Sonstiges enthalten, sodass im Durchschnitt eher mit Gesamtausga-
ben von 3.200,– € im Monat zu rechnen ist. Bei einem 1-Personen-
Rentnerhaushalt könnten die Konsumausgaben monatlich 2.000,– € 
in 2025 ausmachen und bei einem Seniorenpaar ab 65  Jahre rund 
3.000,– € im Durchschnitt.
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1.1.4 Mindestversorgungsbedarf

Mindestens 1.500,– € für Alleinstehende bzw. 2.500,– € für Paare soll-
ten es aber beim Versorgungsbedarf im Alter auf jeden Fall sein. Für 
die Höhe des Mindestversorgungsbedarfs im Alter gibt es im Üb-
rigen einige Anhaltspunkte. Beispielsweise liegt die Pfändungsfrei-
grenze für Arbeitseinkommen (also der nicht pfändbare Betrag) in 
der Zeit vom 1.7.2024 bis 30.6.2025 bei 1.500,– € für Alleinstehende 
und 2.060,– € für Paare. Nettoeinkommen von bis zu 1.375,– € für 
Alleinstehende bzw. 2.145,– € für Paare wurden im Jahr 2024 auf die 
seit 2021 eingeführte Grundrente nicht angerechnet.

Die Grundsicherung im Alter für Bedürftige nach Erreichen der Re-
gelaltersgrenze liegt aktuell nur bei durchschnittlich rund 1.000,– € 
für Alleinstehende und 1.500,–  € für Paare. Diese Beträge decken 
aber nur das Existenzminimum ab und sind ein Maß für absolute 
Armut. Von relativer Armut spricht man, wenn der Versorgungs-
bedarf unter 60  % des sogenannten Medianeinkommens (durch-
schnittliches Nettoeinkommen bei 1-Personen-Haushalten) in Höhe 
von 2.190,– € liegt, also unter 1.314,– € für Alleinstehende. Bei Paa-
ren sind es 1.971– €, da ein Zuschlag von 50 % erfolgt. Der Versor-
gungsbedarf von mindestens 1.314,– € für Alleinstehende bzw. von 
1.971,– € für Paare schützt jedoch nur vor relativer Armut.

1.2 Deckung des Versorgungsbedarfs durch 
Alterseinkommen

Der Versorgungsbedarf muss durch entsprechende Nettoeinkom-
men, also Einkommen nach Abzug von Beiträgen zur gesetzlichen 
oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung und von Steuern, 
gedeckt werden. 2023 lag das durchschnittliche Nettoeinkommen 
aller privaten Haushalte bei monatlich 3.650,– € und in den Haushal-
ten von Ruheständlern bei 2.900,– €. Die durchschnittlichen Brutto-
einkommen pro Monat betrugen 5.207,– € in allen Haushalten und 
3.300,– € in Rentner- und Pensionärshaushalten.
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Aussagekräftiger sind aber die für Ruheständler vorherrschenden 
Haushaltstypen »Alleinlebende« und »Paare ohne Kinder«. Laut 
Alterssicherungsbericht der Bundesregierung 2024 mit Zahlen 
für 2023 lag das monatliche Nettoeinkommen von Ehepaaren im Al-
ter ab 65 Jahren bei durchschnittlich 3.759,– € (im Westen 3.897,– € 
und im Osten 3.181,– €). Dies sind rund 260,– € mehr im Vergleich 
zum mittleren Versorgungsbedarf von 3.500,– € laut voriger Tabelle.

Manche werden die für Alleinstehende und Paare im Alter ab 65 Jahre 
hochgerechneten monatlichen Nettoeinkommen für zu hoch halten. 
Bei diesen Zahlen ist aber zu berücksichtigen, dass in den Netto-
einkommen der Senioren auch zusätzliche Kapital-, Miet- und Er-
werbseinkünfte enthalten sind.

Außerdem ist die gesetzliche Rente zwar die weitaus wichtigste, aber 
nicht die einzige Quelle von Alterssicherungsleistungen. Beamte 
erhalten eine im Vergleich dazu deutlich höhere Pension und Frei-
berufler über spezielle Versorgungswerke (z.B. Ärzte, Anwälte und 
Architekten) eine höhere berufsständische Rente. Zudem gibt es Be-
triebsrenten und private Renten (Riester-Rente, Rürup-Rente, Rente 
aus privater Rentenversicherung).

 ! Es ist daher falsch, die gesetzliche Rente netto mit dem Ge-
samtnettoeinkommen von Ruheständlern gleichzusetzen. Nur 
30 % aller Arbeitnehmer besitzen laut Alterssicherungsbe-
richt der Bundesregierung außer der gesetzlichen Rente keine 
weiteren Einkünfte. Im Umkehrschluss heißt das: 70 % der 
ehemaligen Arbeitnehmer haben außer der gesetzlichen Rente 
noch zusätzliche Renten und Alterseinkünfte, zum Beispiel 
eine Betriebsrente, Riester-Rente oder Rente aus einer privaten 
Rentenversicherung.

Bei ehemaligen Beamten reicht die im Vergleich zur gesetzlichen 
Rente höhere Pension in der Regel schon zur Versorgung im Alter 
aus. Dies liegt daran, dass die Beamtenpension eine »bifunktionale 
Versorgung« darstellt, die neben einer Grundversorgung noch eine 
Zusatzversorgung enthält.
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 ! Nur-Beamte können demzufolge neben der Pension keine 
Betriebsrente erhalten. Allerdings können sie wie Arbeitnehmer 
durch freiwillige Zahlungen Ansprüche auf eine private Rente 
(z.B. Riester-Rente oder Rente aus privater Rentenversicherung) 
erwerben oder auch mit freiwilligen Beiträgen über mindestens 
fünf Jahre eine gesetzliche Rente nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze erhalten.

Entscheidend für die Frage, ob die Alterseinkünfte zur Versorgung 
im Alter ausreichen, ist die Höhe des Nettoeinkommens. Ausge-
hend von den Bruttoeinkünften im Alter müssen daher nach Abzug 
von Kranken- und Versicherungsbeiträgen und Steuern auch die je-
weiligen Nettoeinkünfte ermittelt werden.

1.2.1 Brutto- und Nettorenten

Wer als Neurentner seit 1.1.2025 eine gesetzliche Rente bezieht und 
nur auf 35 persönliche Entgeltpunkte kommt, erhält eine gesetz liche 
Rente von 1.376,20 € (= 35 Entgeltpunkte × 39,32 € aktueller Renten-
wert bis zum 30.6.2025). Nach Abzug des Beitrags zur gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung von 175,47 € (= 12,75 % von der 
Bruttorente) bei einem kinderlosen Rentner verbleibt ein Renten-
zahlbetrag von 1.200,73 €.

Zwar muss dieser Neurentner im Jahr 2025 keine Steuern zahlen, 
sofern er keine weiteren Alterseinkünfte hat. Sein Rentenzahlbetrag 
ist somit mit der Nettorente identisch. Jedoch liegen diese mit rund 
1.200,– € nur 200,– € über der Grundsicherung im Alter und immer-
hin 300,– € unter dem niedrigen Versorgungsbedarf von 1.500,– € 
laut Tabelle für einen alleinstehenden Rentner, sodass man von rela-
tiver Armut sprechen könnte.
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 ! Bei gesetzlichen Renten über 1.500,– € brutto pro Monat fallen 
zumindest bei alleinstehenden Neurentnern auch Steuern an. 
Es wäre also fahrlässig, nur vom monatlichen Rentenzahlbe-
trag nach Abzug von Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung auszugehen. Auf die Nettorente, also die 
Rente nach Abzug von Beiträgen und Steuern, kommt es an. Die 
Deutsche Rentenversicherung überweist immer nur die gesetz-
liche Rente nach Kranken- und Versicherungsbeiträgen und vor 
Steuern.

Bei einer monatlichen Rente von 2.000,– € brutto bleiben dem allein-
stehenden Neurentner ohne weitere Einkünfte vor Steuern gerade 
einmal 1.745,– € übrig. Er muss nach Ablauf des ersten vollen Ren-
tenjahres dann noch mit einer Nachzahlung von 882,– € rechnen, 
also 73,50  € pro Monat. Mit einer Nettorente von 1.671,50  € liegt 
er gerade einmal 171,50 € über dem Mindestversorgungsbedarf von 
1.500,– €.

 ! Wer bereits eine volle Jahresrente und den dazu ergangenen 
Einkommensteuerbescheid des Finanzamts erhalten hat, sollte 
die noch abzuziehende Steuer dem Vorauszahlungsbescheid 
entnehmen. Liegt die vierteljährliche Vorauszahlung beispiels-
weise bei 300,– € für Einkommensteuer und eventuell Kirchen-
steuer, sind im Monat noch 100,– € vom Rentenzahlbetrag 
abzuziehen.

Um den Unterschied zwischen Brutto- und Nettorente zu be-
ziffern, werden im Folgenden drei Bruttorenten von 3.000,–  €, 
2.400,– € und 1.800,– € zugrunde gelegt. Ein Standardrentner im 
Westen, der 45 Pflichtbeitragsjahre lang so viel verdient hat wie ein 
Durchschnittsverdiener, käme auf eine Bruttorente von monatlich 
1.769,40 € und damit auf rund 1.800,– € wie in der folgenden Tabelle.
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Gesetzliche Renten brutto und netto für Neurentner ab 1.1.2025

Bruttorente 1) Nettorente  
alleinstehend 2)

Nettorente  
verheiratet 3)

3.000,– € 2.226,– € 2.529,– €

2.400,– € 1.850,– € 2.096,– €

1.800,– € 1.460,– € 1.584,– €

1)  Monatliche Bruttorente = 75/60/45 Entgeltpunkte × durchschnittlicher aktueller Ren-
tenwert 40,– € in 2025.

2)  Bruttorente minus 12,75 % Beitrag zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
und minus Einkommensteuer laut www.steuertipps.de/service/rechner/einkommen-
steuer-rechner/ für Alleinstehende.

3)  Bruttorente minus 12,15 % Beitrag zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
bei verheirateten Rentnern und minus Einkommensteuer laut www.steuertipps.de/
service/rechner/einkommensteuer-rechner/ für zusammen veranlagte Verheiratete.

Der durchschnittliche Rentenwert von 40,–  € für einen Entgelt- 
bzw. Rentenpunkt im Jahr 2025 kommt wie folgt zustande: 39,32 € 
für das 1. Halbjahr und 40,68 € für das 2. Halbjahr. Dabei wird die 
Rentenerhöhung ab 1.7.2025 auf rund 3,5 % geschätzt.

Eine Bruttorente von 3.152,– € würde in der gesetzlichen Renten-
versicherung einen Höchstverdiener mit 40  Pflichtbeitragsjahren 
und ständiger Überschreitung der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze voraussetzen, der dadurch rund 78,8  Entgeltpunkte errei-
chen könnte.

Diesen idealtypischen Höchstrentner mit 40  Pflichtbeitragsjahren 
und Bruttogehältern über der Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung wird es aber nur unter Akademi-
kern geben, die 40 Jahre lang immer so viel verdient haben wie die 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
die in 2025 bei monatlich 8.050,–  € liegt. Wer ein Studium abge-
schlossen hat, wird frühestens mit 25 Jahren in den Beruf eintreten 
und dann 40 Pflichtbeitragsjahre bis zum vollendeten 65. Lebensjahr 
erreichen.
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Im Dezember  1958 geborene Neurentner, die bis zur Regelalters-
grenze von 66 Jahren weiterarbeiten, würden auf 41 Pflichtbeitrags-
jahre mit Höchstverdienst und somit auf 3.085.– € brutto für ihre 
gesetzliche Rente im Jahr  2025 kommen. Nichtakademiker mit 
45  Pflichtbeitragsjahren und ständigem Höchstverdienst über der 
Beitragsbemessungsgrenze kämen theoretisch sogar auf eine monat-
liche Bruttorente von 3.504,– €, für 87,6 Entgeltpunkte. Doch eine 
solche Höchstrente wird es 2025 in der Praxis wohl nicht geben.

Die Nettorenten für Alleinstehende von 1.528,– € bis 2.364,– € rei-
chen zur Deckung eines geringen Versorgungsbedarfs von 1.500,– € 
aus. Bei verheirateten Alleinverdienern dürfte nur die Nettorente 
von 2.628,–  € zumindest einen geringen Versorgungsbedarf von 
2.500,– € decken.

1.2.2 Bruttopension und Nettopension

Bei Pensionen von ehemaligen Beamten ist vieles anders im Ver-
gleich zu gesetzlichen Renten von früheren Arbeitnehmern. Es gibt 
eine Mindestpension von rund 1.800,–  € brutto, während es eine 
Mindestrente bis heute nicht gibt. Die gesetzliche Rente einschließ-
lich Grundrentenzuschlag für Geringverdiener mit einer Mindest-
versicherungszeit von 33  Jahren wird nur in den seltensten Fällen 
über 1.100,– € brutto hinausgehen.

 ! Im Durchschnitt lag die Bruttopension am 1.1.2023 laut Alters-
sicherungsbericht 2024 der Bundesregierung bei monatlich 
rund 3.820,– € für Männer und 3.150,– € für Frauen, die vorher 
in den Bundesländern beschäftigt waren. Anfang 2025 dürfte 
sie auf über 4.000,– € bei den Männern und über 3.300,– € 
bei den Frauen gestiegen sein, also im Durchschnitt auf gut 
3.650,– €. Die Pension eines ehemaligen Beamten hängt 
von der Höhe des Endgehalts und den Dienstjahren ab. Wer 
auf mindestens 40 Dienstjahre kommt, erhält 71,75 % seines 
Endgehalts als Pension. Eine Bruttopension von beispielsweise 
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3.500,– € setzt somit ein zuletzt bezogenes Bruttogehalt von 
4.878,– € und 40 Dienstjahre voraus. Bei nur 35 Dienstjahren 
müsste das Bruttogehalt 4.779,– € ausmachen, um eine Brutto-
pension von 3.000,– € zu erhalten.

In der folgenden Tabelle werden drei Beispiele für Brutto- und 
Nettopensionen genannt. Eine Bruttopension von 4.500,–  € und 
mehr ist bei mindestens 40 Dienstjahren im höheren Dienst ab A 13 
zu erwarten. Typisch für den gehobenen Dienst in A  11 ist eine 
Brutto pension von 3.600,– € und für den mittleren Dienst in A 8 von 
2.700,– €, falls der Höchstsatz von 71,75 % bei mindestens 40 Dienst-
jahren erreicht wird.
Beispiele für Beamtenpensionen brutto und netto

Bruttopension 1) Nettopension 
alleinstehend 2)

Nettopension 
verheiratet 3)

4.500,– € 3.274,– € 3.460,– €

3.600,– € 2.673,– € 2.765,– €

2.700,– € 2.038,– € 2.062,– €

1)  Monatliche Bruttopension ist abhängig von Besoldungsgruppe (z.B. A 2 bis A 16), Bun-
desland und Anzahl der Dienstjahre.

2)  Bruttopension minus Einkommensteuer laut www.steuertipps.de/service/rechner/
einkommensteuer-rechner/ für Alleinstehende und minus Beitrag zur privaten Kranken- 
und Pflegepflichtversicherung von geschätzt 365,– €.

3)  Bruttopension mit Verheiratetenzuschlag von rund 100,– € minus Einkommensteuer 
laut www.steuertipps.de/service/rechner/einkommensteuer-rechner/ für zusammen 
veranlagte Verheiratete und minus Beitrag zur privaten Kranken- und Pflegepflichtversi-
cherung von geschätzt 730,– €.

Im Gegensatz zur gesetzlichen Rente wird die Beamtenpension 
steuerlich wie Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit behandelt 
und damit bis auf einen geringen Versorgungsfreibetrag voll besteu-
ert. Der Pensionär erhält vom jeweiligen Landesamt für Versorgung 
die Bruttopension minus Steuern überwiesen. Dieser Zahlbetrag ist 
aber bei privat krankenversicherten Pensionären nicht mit der Net-
topension gleichzusetzen.
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